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Sucht und Recht – Familie und Sucht 
– rechtliche Regelungen

In der Arbeit mit Suchtkranken wird der Hilfebereich zwangs-
läufig neben den sozialen und psychischen auch immer wie-
der mit rechtlichen Fragestellungen konfrontiert, die das fami-
liäre Umfeld der Betreuten betreffen. Sei es die Frage nach
den Rechten suchtkranker Eltern auf Erziehung und Umgang
oder nach den eigenen Rechten aber auch Pflichten als Sucht-
berater/in, z.B. im Falle der Gefährdung von Kindern betreu-
ter Klient/innen. Die Suchtberatung steht hierbei oftmals in
einem Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen. 

Neben der Darstellung wesentlicher rechtlicher Grundlagen,
die im Zusammenhang mit den Familien Suchtkranker zu
beachten sind, werden insbesondere die Regelungen des
SGB VIII (KJHG) und des BGB - Familienrechtes behandelt.
Die sich daraus ergebenden Maßnahmen und Konsequen-
zen werden vorgestellt und die Rolle der Suchtberatung hier-
bei beleuchtet. 

Es werden Möglichkeiten und Grenzen der Suchthilfe in Bezug
auf Familien aufgezeigt und durch die Auseinandersetzung mit
den einschlägigen Rechtsnormen und deren praktischer Kon-
sequenzen Handlungsansätze für die Praxis erarbeitet. 

Datum 26.-27. Mai 2008

Methoden Der theoretische Teil wird mit Fall-
beispielen referiert. Im praktischen
Teil werden die Teilnehmer/innen in
Kleingruppenarbeit Fälle durchspie-
len und Lösungen erarbeiten die
anschließend diskutiert und vorge-
stellt werden. Dazu wird sowohl in
der Gesamtgruppe als auch in
Untergruppen gearbeitet.
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